
 

 

            

 

 

 

Offenlegung von Aufwandsersatz- Entgeltsätzen nach § 67f AktG 

 

 

Die dwpbank verwendet für die Beantwortung von Anfragen nach §67d AktG gegenüber den Ge-

sellschaften für entstehende Aufwände einen Verrechnungssatz in Höhe von 0,08 EUR je übermit-

telten Datensatz. 

 

Die dwpbank verwendet für die Weiterleitung von Informationen nach §67b AktG gegenüber den 

Gesellschaften für entstehende Aufwände folgende Verrechnungssätze für die übersandten Mittei-

lungen:  

   
Mitteilungen      
(jeweils bis)  Verrechnungssatz Mindestsatz 

30                     3,00 €   
31-90                    90,00 €  

91-100                     1,00 €   
101-250                   100,00 €  

251-5.000                     0,40 €   
5.001-8.000                2.000,00 €  

8.001-50.000                     0,25 €   
50.001-62.500              12.500,00 €  

>62.501                     0,20 €   
 

 

Die entstehenden Aufwendungen beruhen auf Methoden, welche dem derzeitigen Stand der Tech-

nik entsprechen. 

 

        gültig ab: 03.09.2020 


